
Artikel 37

Änderung des 
Gesetzes über steuerrechtliche 
Maßnahmen bei Erhöhung des 

Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln

§ 7 Absatz 1 des Gesetzes über steuerrechtliche 
Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Ge-
sellschaftsmitteln in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. Oktober 1967 (BGBl. I S. 977), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2782) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. In Satz 2 wird das Wort „hat“ durch die Wörter „oder 
die ausländische Gesellschaft haben“ ersetzt.

2. Die folgenden Sätze werden angefügt:

„Zuständig für die Prüfung nach den Sätzen 1 und 2 
ist die Finanzbehörde, die im Zeitpunkt der Antrag-
stellung nach § 20 der Abgabenordnung für die Be-
steuerung der ausländischen Gesellschaft nach 
dem Einkommen örtlich zuständig ist. Ist im Zeit-
punkt der Antragstellung nach § 20 der Abgaben-
ordnung keine Finanzbehörde zuständig, ist das 
Bundeszentralamt für Steuern zuständig.“

Artikel 38

Weitere Änderung des 
Gesetzes über steuerrechtliche 
Maßnahmen bei Erhöhung des 

Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln

Das Gesetz über steuerrechtliche Maßnahmen bei 
Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 
1967 (BGBl. I S. 977), das zuletzt durch Artikel 37 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 7 Absatz 2 wird aufgehoben.

2. Dem § 8a wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) § 7 Absatz 2 ist letztmals auf die Rückzah-
lung von Nennkapital anzuwenden, wenn die Rück-
zahlung vor dem 1. Januar 2023 erfolgt ist.“

3. § 9 wird aufgehoben.

Artikel 39

Änderung des 
Biersteuergesetzes

§ 5 Absatz 1 Satz 4 des Biersteuergesetzes vom 
15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870, 1908), das zuletzt durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 24. Oktober 2022 (BGBl. I 
S. 1838) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„Sind Anzeichen für eine Gefährdung der Steuer er-
kennbar, ist die Erlaubnis von einer Sicherheit in Höhe 
des Steuerwerts des voraussichtlich im Jahresdurch-
schnitt in zwei Monaten aus dem Steuerlager in den 
steuerrechtlich freien Verkehr überführten Bieres ab-
hängig.“

Artikel 40

Gesetz 
zur Einführung eines EU-Energiekrisen- 

beitrags nach der Verordnung (EU) 2022/1854 
(EU-Energiekrisenbeitragsgesetz – 

EU-EnergieKBG)

§ 1

Regelungsgegenstand

(1) Nach Kapitel III der Verordnung (EU) 2022/1854 
des Rates vom 6. Oktober 2022 über Notfallmaß-
nahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise (ABl. 
L 261I vom 7.10.2022, S. 1) unterliegen Gewinne nach 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und 
Raffineriebereich tätigen Unternehmen und Betriebs-
stätten der Union ungeachtet der Besteuerung nach 
dem Einkommen- oder dem Körperschaftsteuergesetz 
einem befristeten obligatorischen EU-Energiekrisen-
beitrag.

(2) Dieses Gesetz regelt die Einführung des EU- 
Energiekrisenbeitrags in Deutschland.

(3) Das Aufkommen steht dem Bund zu und ist 
entsprechend den Vorgaben gemäß Artikel 17 der 
Verordnung (EU) 2022/1854 zu verwenden. Der 
EU-Energiekrisenbeitrag ist eine Steuer im Sinne der 
Abgabenordnung.

§ 2

Schuldner des 
EU-Energiekrisenbeitrags

(1) Schuldner des EU-Energiekrisenbeitrags ist je-
des Unternehmen, das im Besteuerungszeitraum nach 
§ 3 Absatz 2 mindestens 75 Prozent seines Umsatzes 
durch die in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 
genannten Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
Extraktion, Bergbau, Erdölraffination oder Herstellung 
von Kokereierzeugnissen erzielt. Die Prüfung ist wirt-
schaftsjahrbezogen vorzunehmen. Ein Rumpfwirt-
schaftsjahr ist zu berücksichtigen, wenn diesem kein 
weiteres Wirtschaftsjahr folgt.

(2) Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist un-
abhängig von seiner Rechtsform jedes gewerbliche 
Unternehmen, soweit es im Inland betrieben wird. 
Im Inland betrieben wird ein Unternehmen, soweit im 
Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird. § 1 Ab-
satz 3 des Körperschaftsteuergesetzes gilt ent-
sprechend. Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 ist die 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der 
statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE 
Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen 
der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. 
L 393 vom 30.12.2006, S. 1), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2019/1243 (ABl. L 198 vom 25.7.2019, 
S. 241) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung.
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